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Vereinsreitstunden: 
- Vereinsreitstunden werden vom Vorstand organisiert und im Hallen-Online-Plan in der 

linken Spalte mit „Hallensperrung“ gekennzeichnet. 
- Während der Vereinsreitstunden ist freies Reiten in derselben Bahn nicht möglich. 
- Zu einer Vereinsreitstunde müssen mindestens drei Reiter quartalsweise fest angemeldet 

sein. 
- Wenn im Einzelfall Vereinsreitstunden ausfallen bzw. nicht mit mindestens 3 Reitern besetzt 

sind, ist dieses über die WhatsApp-Hallennutzungs-Gruppe mitzuteilen. Dann ist freies 
Reiten. 

 
Privatreitstunden: 
- Privatreitstunden werden vom jeweiligen Reiter in eigener Verantwortung organisiert. 
- Während privater Reitstunden ist das freie Reiten möglich. 
- Maximal ist nur ein Privatreitlehrer mit maximal zwei Reitschülern in derselben Bahn erlaubt. 
- Wenn die Privatreitstunde im Hallen-Online-Plan in die linke Spalte eingetragen ist, hat sie 

Vorrang vor anderen Privatreitstunden die nicht eingetragen sind. 
- Auch die Unterrichtserteilung über ein Headset gilt als Privatreitstunde. 
- Bei drei und mehr Reitern in der Bahn soll der Privatreitlehrer sich in einer Ecke oder 

außerhalb der Reitbahn aufhalten. 
 
Freies Reiten: 
Besonders in den Wintermonaten empfiehlt sich der Eintrag in die rechte Spalte des Hallen-Online-
Planes, damit Stoßzeiten entzerrt werden können. 
 
Longieren / Bodenarbeit: 
- Es darf nur longiert werden, wenn sich nicht mehr wie zwei Reiter in der Bahn befinden und 

diese das Longieren ausdrücklich gestatten. Sobald ein weiterer Reiter die Bahn betreten 
möchte, bleiben dem Longierenden noch ca. 15 Minuten zum longieren. Dasselbe gilt für 
jegliche Form von Boden-/Handarbeit. 

- Beim Longieren und bei der Boden- bzw. Handarbeit ist der 1. Hufschlag für die Reiter 
freizuhalten. 

- Nach dem Longieren ist der festgetretene Boden in der Zirkelmitte mit einer Harke 
aufzulockern. 
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Freilaufenlassen / Bodenschädigende Lektionen: 
- Freilaufenlassen ist nur unter Aufsicht erlaubt um Verbiss an der Bande zu vermeiden. 

Größere Laufspuren sind mit einer Harke zu beseitigen. 
- Scharren, Wälzenlassen und bodenschädigenden Lektionen wie u.a. Spins, Sliding Stops, 

Speedtrail-Übungen sind nicht erlaubt. 
 
Reitbodenpflege: 
Die Reiter werden gebeten, für die Pflege des jeweiligen Reitbodens (schleppen oder wässern) die 
Bahn zu verlassen. 
 
Hindernisse / Cavalettis / etc.: 
Der Aufbau von Hindernissen, Cavalettis oder ähnlichem darf nur erfolgen, wenn alle Reiter damit 
einverstanden sind. Kommen Reiter hinzu, die nicht einverstanden sind, soll das Material innerhalb 
der nächsten 15 Minuten weggeräumt sein. 
 
Grünflächen: 
- Auf den Grünflächen ist das weiden lassen der Pferde nicht erlaubt. 
- Die Grünflächen dürfen nur nach vorheriger ausdrücklicher Freigabe durch den Vorstand 

beritten werden. Für die Bodenbeschaffenheit der Grünflächen übernimmt der Verein keine 
Haftung (z.B. Wühlmauslöcher, etc.) 

 
Mistcontainer / Komposthaufen: 
 
- Im Mistcontainer dürfen ausschließlich nur Pferdeäppel gelagert werden. 
- Laub, Äste oder andere Grünabfälle sind über den Komposthaufen an der Straße zu 

entsorgen. 
 

Hunde: 
 
Hunden sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen. Hinterlassenschaften sind 
unverzüglich und restlos zu beseitigen. 


